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§ 43 UVP-G 2000 UVP-
Dokumentation

UVP-G 2000 - Umweltvertraglichkeitsprufungsgesetz 2000

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.07.2025

1. (1)Der/die Bundesminister/in fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie hat eine
UVP-Dokumentation einzurichten, in der die nach diesem Bundesgesetz und nach anderen Bundesgesetzen
durchgefihrten Umweltvertraglichkeitsprifungen erfasst werden. Der/die Bundesminister/in fur Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie kann sich daftr der Umweltbundesamt GmbH bedienen.
Soweit moglich ist der wesentliche Inhalt der UVP-Dokumentation im Internet zur Verfigung zu stellen. Die
Dokumentation hat insbesondere die Feststellungsentscheidungen (88 3 Abs. 7 und 24 Abs. 5), die
Umweltvertraglichkeitserklarung des Projektwerbers/der Projektwerberin, die wichtigsten Ergebnisse des
Umweltvertraglichkeitsgutachtens oder der zusammenfassenden Bewertung, die wesentlichen Inhalte und
Grinde der Entscheidungen, die Ergebnisse der Nachkontrolle sowie Angaben Uber die jedes Jahr
durchgefuhrten Verfahren mit Art, Zahl und Verfahrensdauer zu enthalten und einen aktuellen Link auf die
Internetseiten der UVP-Behdrden, auf denen Kundmachungen gemal’ 88 9 Abs. 3, 17 Abs. 7 und 24f Abs. 13
erfolgen. Diese Unterlagen sind dem Bundesminister/der Bundesministerin fur Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie von den zustandigen Behdrden und vom Bundesverwaltungsgericht zu
Ubermitteln.

2. (2)Die Daten gemaR Abs. 1 dirfen vom Bundesminister/von der Bundesministerin fur Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie und von der Umweltbundesamt GmbH ermittelt und
automationsunterstitzt verarbeitet werden. Personenbezogene Daten, die der Geheimhaltung unterliegen,
durfen nur Ubermittelt werden an

1. 1.Dienststellen des Bundes und der Lander, soweit die Daten fur den Empfanger zur Vollziehung dieses
Bundesgesetzes oder anderer bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften zum Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen oder der Umwelt eine wesentliche Voraussetzung bilden,

2. 2.die zustandigen Behdrden auslandischer Staaten, sofern dies zur Abwehr einer konkreten Gefahrdung des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder der Umwelt erforderlich ist oder sofern dies
zwischenstaatliche Vereinbarungen vorsehen.

In Kraft seit 23.03.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/uvp-g/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/uvp-g/paragraf/9
file:///

	§ 43 UVP-G 2000 UVP-Dokumentation
	UVP-G 2000 - Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000


